
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
 

I.      Angebot 

Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und 
Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht als verbindlich bezeichnet sind. 
An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- 
und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer ist 
verpflichtet, vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten 
zugänglich zu machen. 

II.     Umfang der Lieferung 

Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend. 
Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. 

III.    Preis und Zahlung 

1.       Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk, einschließlich Verladung im 
Werk jedoch ausschließlich Verpackung und Versicherung. 

2. Zahlungen sind ohne Rücksicht auf Mängelrügen lt. Auftragsbestätigung und Rechnung 
des Lieferers entweder innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum unter Abzug von 2 % 
Skonto, oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungs-datum ohne Abzug fällig. Für 
Waren, die mit Scheck oder Überweisung bezahlt werden und für die wir 
Finanzierungswechsel unterschreiben, siehe VI. Ziffer 7. Sämtliche Kosten, die durch die 
Annahme entstehen, gehen zu Lasten des Bestellers. 

3. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferer 
bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft. 

IV.    Lieferfrist 

1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der 
Einbringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben 
sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Werden diese Voraussetzungen nicht 
rechtzeitig erfüllt, so wird die Lieferfrist angemessen verlängert. 

2.       Die Lieferfrist gilt als eingehalten: 
a) Bei Lieferung ohne Aufstellung, wenn die betriebsbereite Sendung die Fabrik innerhalb der 

vereinbarten Lieferfrist verlassen hat. Falls die Ablieferung sich aus Gründen, die der 
Besteller zu vertreten hat, verzögert, so gilt die Lieferfrist als eingehalten bei Meldung der 
Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten Lieferfrist. 

b) Bei Lieferung mit Aufstellung, sobald die Aufstellung der Anlagen innerhalb der 
vereinbarten Lieferfrist erfolgt ist. 

3. Ist die Nichteinhaltung nachweislich auf Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik oder Aus- 
sperrung bei den für die Ausführung des Auftrages in Frage kommenden Betriebsorganen 
des Lieferers. Ausschuss werden eines wichtigen Arbeitsstückes oder auf sonstige nach 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen vom Lieferer nicht zu vertretenden Umstände 
zurückzuführen, so wird die Lieferfrist angemessen verlängert. Das Recht des Bestellers 
zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer dem Lieferer gesetzten angemessenen 
Nachfrist bleibt unberührt. 

4. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer ange- 
messenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit 
angemessener verlängerter Frist zu beliefern. 

5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers 
voraus. 

V.     Gefahrübergang und Entgegennahme 

1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, und 
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, 
z. B. die Versendung oder Anfuhr und Aufstellung übernommen hat. 

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, 
so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über; jedoch ist 
der Lieferer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen zu 
bewirken, die dieser verlangt. 

3.       Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom 
Besteller unbeschadet der Rechte aus Abschnitt VII entgegenzunehmen. 

4.       Teillieferungen sind zulässig. 

VI.    Eigentumsvorbehalt 

1. Der Lieferer als Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur 
völligen Tilgung aus der Geschäftsverbindung erwachsenden oder künftig noch er- 
wachsenen Forderungen einschließlich Nebenforderungen vor. Schecks und Wechsel 
gelten erst mit der baren Einlösung als Zahlung. 

2.       Der Besteller darf die gelieferte Ware, solange der Lieferer eine Forderung gegen ihn hat, 
weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Er ist allerdings bis auf jederzeitigen 
Widerruf ermächtigt, die Ware in ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr im Ganzen oder in 
Teilen zu veräußern. Bei Pfändung sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen 
durch dritte Hand, hat er den Lieferer unverzüglich davon schriftlich zu benachrichtigen. 
Die Bearbeitung oder Verarbeitung der vom Verkäufer gelieferten noch in seinem 
Eigentum stehenden Waren erfolgt stets im Auftrage des Verkäufers, ohne dass für ihn 
Verbindlichkeiten hieraus erwachsen. Der Besteller erwirbt also nicht das Eigentum 
gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Wird die vom Verkäufer gelieferte Ware mit 
anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, so überträgt der Besteller auf den 
Verkäufer schon jetzt in Höhe des Wertes dieser Waren Miteigentum an dem ihm 
gehörenden vermischten Bestand oder neuen Gegenstand und verwahrt diesen mit 
kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer. 

3. Alle Forderungen an Abnehmer, die dem Besteller aus der Weiterveräußerung, 
gegebenenfalls auch einschließlich Bearbeitung oder Einbau, auch in Grundstücke, der 
vom Verkäufer unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu stehen, tritt er hiermit an 
den Verkäufer in voller Höhe zur Sicherheit sämtliche dem Verkäufer zustehenden oder 
auch künftig aus der Geschäftsverbindung entstehenden Forderungen ab. Dies gilt auch 
hinsichtlich des Anspruchs auf Einräumung einer Sicherungshypothek gemäß §648 BGB. 
Erfolgt der Weiterverkauf zusammen mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren 
zu einem Gesamtpreis, so tritt der Besteller schon jetzt seine Forderung aus dem 
Weiterverkauf in Höhe des Betrages an den Verkäufer ab, der den Wert der Gegenstände 
entspricht, die dem Verkäufer gehören. 

4. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherungen die Forderungen des Verkäufers 
insgesamt um mehr als 20 %, so ist dieser auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Frei- 
gabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet. 

5. Der Verkäufer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen 
Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die 
Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 

6. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes, sowie die Pfändung des Liefer- 
gegenstandes durch den Verkäufer gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht das 
Gesetz betreffend die Abzahlungsgeschäfte vom 16.Mai 1894 Anwendung findet. Kommt 

der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nicht nach, 
so ist der Verkäufer auch ohne Rücktritt vom Kaufvertrag und ohne Setzung einer Nach- 
frist berechtigt, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware herauszuverlangen, ge- 
gebenenfalls zunächst nur zur Sicherung. 

7. Wird im Zusammenhang mit der Tilgung der Forderung des Verkäufers durch den 
Besteller eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlöschen sämtliche 
Eigentumsvorbehalte und alle anderen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen 
neben dem Eintritt der sonstigen Voraussetzungen erst dann, wenn der Käufer – als 
Bezogener – die Wechsel endgültig eingelöst hat. 

VII.   Haftung für Mängel der Lieferung 

Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften 
gehört, haftet der Lieferer unter Ausschuss weiterer Ansprüche wie folgt: 

1.       Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des 
Lieferers auszubessern oder neu zu liefern, die innerhalb von 6 Monaten (bei Mehr- 
schichtenbetrieb innerhalb von 3 Monaten) seit Inbetriebnahme nachweisbar infolge eines 
vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, 
schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung – unbrauchbar oder in ihrer 
Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt werden. Die Feststellung solcher Mängel ist dem 
Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. 
Verzögern sich der Versand, die Aufstellung oder die Inbetriebnahme ohne Verschulden 
des Lieferers, so erlischt die Haftung spätestens 12 Monate nach Gefahrübergang. Für 
Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haftung des Lieferers auf die Abtretung der 
Haftungsansprüche, die ihm gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen. 

2. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen 
Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge an in 6 Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf 
der Gewährfrist. 

3. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen 
entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, 
fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme durch den Besteller oder Dritte, natürliche 
Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung – insbesondere übermäßige 
Beanspruchung - , ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte 
Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Ein- 
flüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind. 

4. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten 
trägt der Lieferer – insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die 
Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten 
des Aus- und Einbaues, ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt 
werden kann, die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung seiner Monteure und Hilfs- 
kräfte. Im übrigen trägt der Besteller die Kosten. 

5. Für das Ersatzstück und die Ausbesserung wird in gleicher Weise gewährleistet wie für 
den Liefergegenstand. Die Frist für die Mängelhaftung an dem Liefergegenstand wird um 
die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten Betriebsunterbrechung 
verlängert. 

6.       Der Lieferer kann die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der Besteller seine 
Verpflichtungen nicht erfüllt. 

7. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige Ge- 
nehmigung des Lieferers vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird 
die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. 

8. Schadensersatzansprüche jeder Art, gleich aus welchem Rechtsgrunde, sind, soweit 
gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Das gilt insbesondere auch für Ansprüche auf Ersatz 
mittelbarer indirekter (Folge-)Schäden. 

VIII.  Recht des Bestellers auf Rücktritt 

1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor 
Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Er kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, 
wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der 
Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ab- 
lehnung einer Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die Gegen- 
leistung entsprechend mindern. 

2. Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Lieferer eine ihm gestellte ange- 
messene Nachfrist für die Behebung oder Besserung eines von ihm zu vertretenden 
Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos verstreichen 
lässt. Die angemessene Nachfrist beginnt nicht eher, als bis der Mangel und die Ver- 
tretungspflicht des Lieferers anerkannt oder nachgewiesen sind. 

3. Ausgeschlossen sind alle anderen Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf 
Wandelung, Kündigung oder Minderung sowie auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, 
und zwar auch von solchem Schaden, der nicht an dem Liefergegenstand selbst ent- 
standen ist. 

IX.    Recht des Lieferes auf Rücktritt 

1. Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne des Abschnittes IV der Liefer- 
bedingungen, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung 
erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, und für den 
Fall nachträglich sich herausstellender Unmöglichkeiten der Ausführung steht dem Lieferer 
das Recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

2.       Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht. 
Will der Lieferer vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der 
Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, 
wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferfrist vereinbart war. 

X.     Übertragbarkeit des Vertrages 

Besteller und Lieferer dürfen ihre Vertragsrechte auf Dritte nur im gegenseitigen Einverständnis 
übertragen. Kaufpreisforderungen und sonstige reine Geldansprüche sind frei übertragbar. 

XI.    Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Als Erfüllungsort und als ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen sowie 
sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten einschließlich von Scheck- und 
Wechselklagen gilt Gütersloh. Der Lieferer ist auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu 
klagen. 
Es gilt deutsches Recht. 

XII.   Verbindlichkeit des Vertrages 

Einzelne Punkte dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen können im gegenseitigen Ein- 
verständnis abgewandelt werden. Bei Änderungen bleibt der Vertrag in seinen übrigen Teilen ver- 
bindlich. 

 
 

 


